Merkblatt vorzeitige Erteilung einer Niederlassungsbewilligung bei erfolgreicher Integration für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind

1. Personen, die vorzeitig die Niederlassungsbewillligung beantragen möchten

Dieses Merkblatt gilt für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind und die nicht gemäss Niederlassungsvereinbrung bereits nach 5 Jahren Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung haben. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
2. Grundsatz

Nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren können ausländische Personen, welche im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung sind und sich erfolgreich integriert haben, die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung beantragen. Damit eine erfolgreiche Integration festgestellt und eine vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung vorgenommen werden kann, müssen von der gesuchstellenden Person kumulativ verschiedene Integrationskriterien erfüllt sein. Familien (Ehepaare oder Eltern mit minderjährigen Kindern) können grundsätzlich nur gemeinsam ein Gesuch um vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung einreichen. Rechtliche Grundlage bilden in erster Linie das Bundsgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) und die Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländer (VIntA). Erachtet die Abteilung Migration Obwalden nach der Prüfung der eingereichten Unterlagen die Voraussetzungen als erfüllt, beantragt sie dem Bundesamt für Migration (BFM) die Zustimmung zur vorzeitigen Erteilung der Niederlassungsbewilligung.

3. Voraussetzungen für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung

3.1 Fünfjähriger unterbrochener Aufenthalt in der Schweiz
· Die gesuchstellende Person besitzt seit fünf Jahren ununterbrochen eine Aufenthaltsbewilligung.

· Frühere und vorübergehende Aufenthalte in der Schweiz bleiben für die Fristberechnung unberücksichtigt.

3.2 Beachtung der rechtsstaatlichen Ordnung und der demokratischen Prinzipien 
· Einwandfreier Leumund (keine wesentlichen oder wiederholten Verstösse gegen gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen, kein hängiges Strafverfahren). Ein Strafregisterauszug ist einzureichen. Damit allfällige Berichte von anderen Amtsstellen eingesehen werden können, muss die gesuchstellende Person die Migration Obwalden bevollmächtigen, vollständige Einsicht in entsprechende Akten nehmen zu können. 

· Kein Bezug von Sozialhilfe in den letzten zwei Jahren. 
· Rückerstattung allfällig bezogener Sozialhilfe.
· Keine Betreibungen, keine Verlustscheine und keine Steuerausstände.
3.3 Deutschkenntnisse
· Die Deutschkenntnisse sind durch Vorlegen eines Zertifikats (Diplom einer öffentlich anerkannten Sprachschule, das dem Referenzniveau des Europäischen Sprachenportfolios entspricht) oder durch einen äquivalenten Nachweis einer anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Erforderlich ist mindestens das Referenzniveau A2 des Europäischen Sprachenportfolios.

· Familien (Ehepaare oder Eltern mit minderjährigen Kindern) können grundsätzlich nur gemeinsam ein Gesuch um  vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung einreichen. Beide Ehepartner müssen mindestens das Referenzniveau A2 nachweisen.

· Unter dem Vorbehalt, dass keine Hinweise auf Sprachdefizite bekannt sind, werden Personen, die in der deutschsprachigen Schweiz die obligatorische Schule oder mindestens den Sekundarabschluss II absolvieren bzw. absolviert haben von der Pflicht zum Nachweis der Deutschkenntnisse ausgenommen (Bestätigung der Schule erforderlich).

· Die gesuchstellende Person muss ihr Gesuch schriftlich kurz begründen.

3.4 Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung
· Vorliegen eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses (Kopie des Arbeitsvertrages und einer aktuellen Arbeitsbestätigung) oder Nachweis der wirtschaftlichen Unabhängigkeit mittels Beleg(en).

· Bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen ist zusätzlich zum Gesuchsformular B5 mit dem Dokument D4 eine Bestätigung der zuständigen Schulbehörde bzw. des Lehrbetriebs einzureichen. Dies dient der Abklärung der allgemeinen Integration des Kindes.

4. Gesuchsformular B2

Das Gesuch um vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung bei erfolgreicher Integration kann nur mit dem Formular B2 gestellt werden. Alle darauf vermerkten Fragen sind wahrheitsgemäss zu beantworten. Alle Beilagen sind übersetzten zu lassen, sofern sie nicht in Deutsch abgefasst sind.

5. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen
Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Wohnkantons einzureichen.
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